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Anlage 1a 

zur Satzung der unteren Verwaltungsbehörde für den Bereich Bauordnungsrecht 
und Umweltrecht 
 

vom… 
 
 

Gebührenverzeichnis 

 
Lfd. 
Nr. 

Öffentliche Leistung Art der 
Gebühr 

Gebühr in Euro 

 Bauordnungsrecht   

    

 Erläuterungen   

 F  = Festgebühr 
R = Rahmengebühr 
W = Wertgebühr 
Z  = Zeitgebühr 

  

    

 Allgemeines   

 a) Wird im Zusammenhang mit einer bau-
rechtlichen Entscheidung eine weitere Ent-
scheidung getroffen, so werden die dafür 
entstehenden Gebühren mit erhoben. 

  

 b) Soweit Gebühren nach den Baukosten 
berechnet werden, ist von den Kosten nach 
der jeweils gültigen DIN 276 auszugehen, 
die am Ort der Bauausführung im Zeitpunkt 
der Erteilung der Genehmigung zur Erstel-
lung des Vorhabens erforderlich sind, ein-
schließlich des Wertes etwaiger Eigenleis-
tungen (Material- und Arbeitsleistungen). 
Die Baukosten sind auf 1.000 € aufzurun-
den. Zu den Baukosten gehört die auf diese 
Kosten entfallende Umsatzsteuer. 

  

 c) Soweit Gebühren nach Zeitaufwand be-
rechnet werden, sind angefangene Viertel-
stunden als volle Viertelstunden zu berech-
nen.  

  

 d) Sonstige Leistungen, die in diesem Ge-
bührenverzeichnis nicht enthalten sind 

Z 63,00 €/Stunde 
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1. Allgemeine Leistungen   

1.1 Vorlage von Bauakten aus dem Bauaktenarchiv für private und 
gewerbliche Zwecke 
 
Die Gebühren werden durch das Haus der Stadtgeschichte – 
Stadtarchiv der Stadt Ulm erhoben, auf die derzeit gültige 
Satzung wird verwiesen. 

  

1.2 Einsichtnahme in Verfahrensakten in der Behörde F 45,00 € 

1.3 Übersendung von Verfahrensakten zur Einsichtnahme per Post 
(gegen Empfangsbekenntnis) an Anwaltsbüros oder öffentli-
che Stellen 

F 30,00 € zzgl. 
entsprechende 
Postgebühr 

1.4 Einsichtnahme in Verfahrensakten mit vorheriger Prüfung ge-
mäß Landesverwaltungsverfahrensge-
setz/Landesinformationsfreiheitsgesetz 

Z 68,00 €/Stunde, 
mindestens 
68,00 € 

1.5 Baulastenverzeichnis   

1.5.1 Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis Z 46,00 €/Stunde, 
mindestens 
23,00 € 

1.5.2 Bearbeitung der Baulasterklärung (§ 71 LBO) 
- Gebühr je Baulasterklärung 
- Löschung einer Baulasterklärung 

Z 66,00 €/Stunde, 
mindestens 
66,00 € 

1.6 Genehmigung nach § 144 BauGB (Genehmigung in förmlich 
festgelegten Sanierungsgebieten) 
 
Auf die derzeit gültige Satzung über die Erhebung von Ver-
waltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) der Stadt 
Ulm wird verwiesen. 

  

1.7 Steuerbescheinigung nach §§ 7h Abs. 2, 10f, 11a Einkom-
menssteuergesetz (EstG) für Modernisierungs- oder Instand-
setzungsmaßnahmen im förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet 

W 0,5 ‰ der Mo-
dernisierungs- 
und/oder 
Instandsetzungs-
kosten, mindes-
tens 61,00 €  

1.8 Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung R 230,00 € bis 
2.765,00 € 

 In den Gebühren sind jeweils 2 Mehrfertigungen für den An-
tragsteller enthalten. 

  

1.8.1 Nachträge zu Abgeschlossenheitsbescheinigungen Z 46,00€/Stunde 

1.8.2 Weitere Mehrfertigungen pro Teilungseinheit F 7,00 

    

2. Bauvorbescheid   

2.1 
wenn mit Prüfung von Bauzeichnungen verbunden 

W 1,5 ‰ der Bau-
kosten, mindes-
tens 267,00 € 

2.2 wenn der Gebührenberechnung die Baukosten nicht zugrun-
de gelegt werden können 

Z 64,00 €/Stunde, 
mindestens 
267,00 € 

2.3 Verlängerung der Geltungsdauer von Bauvorbescheiden Z 66,00 €/Stunde, 
mindestens 
99,00 € 
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3. Baugenehmigungsverfahren   

3.1 Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 58 LBO), 
Erteilung einer Zustimmung nach § 70 LBO 

W 5,0 ‰ der Bau-
kosten, mindes-
tens 309,00 € 

3.2 wenn der Gebührenberechnung die Baukosten nicht zugrun-
de gelegt werden können 

Z 65,00 €/Stunde, 
mindestens 
309,00 € 

3.4 Teilbaugenehmigung   

3.4.1 Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen W 1,0 ‰ der Bau-
kosten, mindes-
tens 176,00 € 

3.4.2 wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zugrunde 
gelegt werden können 

Z 64,00 €/Stunde, 
mindestens 
176,00 € 

3.5 vereinfachtes Genehmigungsverfahren   

3.5.1 Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen im vereinfach-
ten Genehmigungsverfahren 

W 4,0 ‰ der Bau-
kosten, mindes-
tens 272,00 € 

3.5.2 wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zugrunde 
gelegt werden können 

Z 64,00 €/Stunde, 
mindestens 
272,00 € 

3.6 Genehmigung von Werbeanlagen 
 

R 196,00 € bis 
7.924,00 € 

3.7 Verlängerung der Geltungsdauer von Baugenehmigungen Z 66,00 €/Stunde, 
mindestens 
99,00 € 

4. Kenntnisgabeverfahren   

4.1 Vollständigkeitsbestätigung von Bauvorlagen im Kennt-
nisgabeverfahren (§ 53 Absatz 5 Nr. 1 LBO) / Feststellungser-
mittlung 

Z 57,00 €/Stunde, 
mindestens 
99,00 € 

4.2 Sonstige öffentliche Leistungen in diesem Bereich, z. B. Unter-
sagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren nach § 59 
Absatz 4 LBO 

Z 57,00 €/Stunde 

5. Abweichungen, Ausnahmen, Befreiungen   

5.1 Je Abweichung Z 63,00 €/Stunde, 
mindestens 
189,00 € 

5.2 Ausnahmen  gebührenfrei 

5.3 Je Befreiung R 189,00 € bis 
10.000,00 € 

6. Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme   

6.1 von baulichen Anlagen (bis zu 2 Abnahmen)   

6.1.1 wenn Baukosten der Gebührenberechnung zugrunde liegen W 1,0 ‰ der Bau-
kosten, mindes-
tens 122,00 € 

6.1.2 wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zugrunde 
gelegt werden können 

Z 61,00 €/Stunde, 
mindestens 
122,00 € 

6.1.3 von Werbeanlagen Z 61,00 €/Stunde, 
mindesten 30,00 
€ 
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6.2 jede weitere Abnahme oder sonstige Baukontrolle Z 61,00 €/Stunde, 
mindesten 30,00 
€ 

6.3 Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme fliegender Bauten Z 61,00 €/Stunde, 
mindesten 30,00 
€ 

7. Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten   

7.1 Brandverhütungsschau / Brandverhütungsnachschau Z 59,00 €/Stunde, 
mindestens 
132,00 € 

7.2 Sonstige öffentliche Leistung in diesem Bereich Z 59,00 €/Stunde 

8. Bauordnungsbehördliche Maßnahmen   

8.1 Anordnungen im Rahmen des Baurechts Z 71,00 €/Stunde, 
mindestens 
142,00 € 

8.2 Anordnungen nach dem EWärmeG Z 71,00 €/Stunde, 
mindestens 
142,00 € 

9. Schornsteinfegerwesen   

9.1 Erlass eines Zweitbescheides nach § 25 Absatz 2 SchfHwG 
sowie weiterer Anordnungen (SchfHwG, LBO u. a.) 

Z 58,00 €/Stunde, 
mindestens 
116,00 €. 

9.2 Gebührenbeitreibung nach § 20 Absatz 3 SchfHwG Z 47,00€/Stunde, 
mindestens 
47,00 € 

9.3 Bestellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger F 174,00 € 

9.4 Widerruf der Bestellung eines bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegers 

F 269,00 € 

9.5 Sonstige öffentliche Leistungen in diesem Bereich Z 58,00 €/Stunde 

10. Denkmalschutz   

10.1. Denkmalschutzrechtliche Entscheidung Z 60,00 €/Stunde, 
mindestens 
90,00 € 

10.2. Steuerbescheinigung gemäß §§ 7 i, 10 f, 11 b Einkommens-
steuergesetz (EstG) 
 

W 1,0 ‰ der bean-
tragten Aufwen-
dungen, mindes-
tens 94,00 € 

10.3. Auskünfte aus dem Denkmalbuch / der Denkmalschutzkartei 
und gegebenenfalls Bescheinigung 

Z 47,00 €/Stunde, 
mind. 11,00 € 
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Anlage 1 b 
zur Satzung der unteren Verwaltungsbehörde für den Bereich Bauordnungs- und Umwelt-
recht 
 
vom… 
 
 

Gebührenverzeichnis 

 

Lfd. 
Nr. 

Öffentliche Leistung Art der 
Gebühr 

Gebühr in Euro 

    

 Umweltrecht   

    

 Erläuterungen   

 F  = Festgebühr 
R = Rahmengebühr 
W = Wertgebühr 
Z  = Zeitgebühr 

  

    

 Allgemeines   

 a) Erstreckt sich ein Verfahren zugleich auf 
andere behördliche Entscheidungen (z. B. 
baurechtliche oder andere Verfahren im 
Bereich des Umweltrechts), werden zusätz-
lich die hierfür vorgesehenen Gebühren 
erhoben. 

  

 b) Soweit Gebühren nach Zeitaufwand 
berechnet werden, sind angefangene Vier-
telstunden als volle Viertelstunden zu be-
rechnen.  

  

 c) Sonstige Leistungen, die in diesem Ge-
bührenverzeichnis nicht enthalten sind 

Z 74,00 €/Stunde 

    

I. Wasserrecht   

 Benutzung von Gewässern   

1. Erlaubnis nach § 8 WHG, soweit nicht Ziffer 
1.1, 1.2, 1.3 und 4  

Z 73,00 €/Stunde, mindestens 
73,00 € 

1.1 Erlaubnis für Entnahmen ohne Wiederein-
leitung 

W 73,00 €/Stunde, mindestens 
73,00 € zzgl. 7,00 € / 1.000 m³ 
/ Jahr 

1.2 Erlaubnis für Entnahmen mit Wiedereinlei-
tung 

W 73,00 €/Stunde, mindestens 
73,00 € zzgl. 4,00 € / 1.000 m³ 
/ Jahr 

1.3 Erlaubnis für Erdwärmesonden W 150,00 €/Sonde, mindestens 
296,00 €, maximal 3.000,00 € 

2. Gehobene Erlaubnis nach § 15 WHG Z 72,00 €/Stunde, mindestens 
576,00 € 

3. Bewilligung nach §§ 8, 14 WHG, soweit 
nicht Ziffer 7 

Z 72,00 €/Stunde, mindestens 
864,00 € 
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4. 
 
 
 

Erlaubnis, Bewilligung, Plangenehmigung, 
Planfeststellung für Gewässerbenutzungen 
in Zusammenhang mit dem Bau und dem 
Betrieb von Wasserkraftanlagen                                                                                                         

 72,00 €/Stunde, mindestens 
864,00 € 

 Abwasseranlagen   

5. Wasserrechtliche Genehmigung von Ab-
wasserbehandlungsanlagen und Abwasser-
anlagen nach § 58 WHG 

Z 
 

68,00 €/Stunde, mindestens 
272,00 € 

 Ausbau von Gewässern und Dämmen 
sowie Gewässerrandstreifen 

  

6. Planfeststellung für den Ausbau von Ge-
wässern und Dämmen nach § 68 WHG 

Z 72,00 €/Stunde, mindestens 
576,00 € 

7. Genehmigung des Ausbaus eines Gewäs-
sers ohne Durchführung eines Planfeststel-
lungsverfahrens nach § 68 Ab. 2 WHG 

Z 72,00 €/Stunde, mindestens 
576,00 € 

8. Befreiungen im Gewässerrandstreifen nach 
§ 38 Abs. 5 WHG, § 29 Abs. 4 WG 

Z 72,00 €/Stunde, mindestens 
108,00 € 

9. Zulassung nach § 78 Abs. 2 oder § 78 a 
Abs. 2 WHG 

Z 73,00 €/Stunde, mindestens 
219,00 € 

 Sonstige Leistungen im Wasserrecht   

10. Eignungsfeststellung nach § 63 Abs. 1 
WHG 

Z 72,00 €/Stunde, mindestens 
108,00 € 

11. Überprüfung von Anlagen im Rahmen der 
Gewässeraufsicht ohne Anordnungen nach 
§ 75 Abs. 2 WG 

Z 66,00 €/Stunde, mindestens 
66,00 € 

12. Sonstige öffentlichen Leistungen  nach 
wasserrechtlichen Vorschriften, z. B. An-
ordnungen oder Gestattungen 

Z 72,00 €/Stunde, mindestens 
72,00 € 

II. Naturschutzrecht   

1. Genehmigung von Veränderungen der 
Bodengestalt nach § 19 Abs. 1 NatSchG 
einschl. Überwachung und Schlussabnah-
me 

  

1.1 Abbau und Gewinnung von Rohstoffen 
oder anderen Bodenbestandteilen, Abgra-
bungen, Aufschüttungen, Auf- und 
Abspülungen sowie Auffüllungen 

W 68,00 €/Stunde, mindestens 
136,00 € zzgl. 3,00 € je 100 
m³ Gesamtvolumen 

1.2 Verlängerung der Geltungsdauer nach § 19 
Abs. 6 NatSchG von naturschutzrechtlichen 
Entscheidungen/Änderungsbescheiden 
nach § 19 Abs. 1 NatSchG 

W 25 % der ursprünglichen Ge-
bühr, mindestens 68,00 € 

1.3 Auffüllung landwirtschaftlich genutzter 
Grundstücke zur Boden- oder Bewirtschaf-
tungsverbesserung 

Z 70,00 €/Stunde, mindestens 
140,00 € 

2. Öffentliche Leistungen im Zusammenhang 
mit der Ausübung oder dem Bestehen ei-
nes Vorkaufsrechts nach § 66 BNatSchG  i. 
V. m. § 53 NatSchG (Erteilen von Negativ-
zeugnissen) 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
34,00 € 
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3. Sonstige öffentliche Leistungen nach natur-
schutzrechtlichen Vorschriften, z. B. An-
ordnungen oder Gestattungen  

Z 70,00 €/Stunde, mindestens 
70,00 € 

III. Altlasten und Bodenschutz   

1. Erteilen einer Auskunft aus dem Altlasten-
kataster je Grundstück 

Z 74,00 €/Stunde, mindestens 
37,00 € 

2. Sonstige öffentliche Leistungen nach altlas-
ten- und bodenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten, z. B. Anordnungen oder Gestattungen  

Z 74,00 €/Stunde, mindestens 
74,00 € 

IV. Abfallrecht   

1. Anordnungen nach § 62 KrWG und § 19 
Abs. 2 LAbfG 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

2. Erteilung oder Änderung einer Erlaubnis für 
Sammler, Beförderer, Händler und Makler 
von gefährlichen Abfällen nach § 54 Abs. 1 
KrWG 

R 311,00 € bis 5.355,00 € 

3. Bestätigung einer Anzeige der Sammler, 
Beförderer, Händler und Makler von Abfäl-
len nach § 53 KrWG 

Z 71,00 €/Stunde, mindestens 
71,00 € 

4. Sonstige öffentliche Leistungen nach abfall-
rechtlichen Vorschriften, z. B. Anordnun-
gen oder Gestattungen 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

V. Immissionsschutz   

 Vereinfachtes und förmliches Verfah-
ren sowie Teilgenehmigungen 

  

1. Genehmigungen nach § 4 BimSchG, Ände-
rungsgenehmigungen nach § 16 BimSchG, 
Versuchsanlagen, getrennte Genehmigun-
gen nach § 8 BImSchG, Zulassung des vor-
zeitigen Beginns nach § 8 a BImSchG, Ge-
nehmigung mit Vorprüfung nach § 3 c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG), Genehmigung mit Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach § 3 
UVPG, Fristverlängerungen nach § 18 Abs. 
3 BImSchG, Vorbescheid nach § 9 
BimSchG, öffentliche Leistungen nach § 15 
BImSchG bei der Änderung einer genehmi-
gungsbedürftigen Anlage 

 Die Gebühren bemessen sich 
nach der GebVO UM 

2. Überwachung immissionsschutzrechtlich 
genehmigter Anlagen entsprechend dem 
verbindlichen Konzept des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW 
in der jeweils geltenden Fassung 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

3. Sonstige öffentliche Leistungen (z.B. An-
ordnungen, Gestattungen und Tätigkeiten) 
nach immissionsschutz-rechtlichen Vor-
schriften 

Z 69,00 €/Stunde, mindestens 
69,00 € 

    

VI. Arbeitsschutz   

1. Ausnahmen nach § 3 a Abs. 3 ArbStättV Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 
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2. Anordnung von Maßnahmen nach § 22 
Abs. 3 ArbSchG 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

3. Abweichende Zulassung von Sicherheits-
fachkräften nach § 7 Abs. 2 ASiG 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

4. Anordnung nach § 12 Abs. 1 ASiG Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

5. Erteilung von Ausnahmen nach § 18 ASiG Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

6. Anordnung nach § 17 Abs. 2 ArbZG Z 51,00 €/Stunde, mindestens 
51,00 € 

7. Ausnahmebewilligungen, feststellende 
Verwaltungsakte und sonstige 
Enscheidungen nach ArbSchG, ArbZG, 
JArbSchG sowie den dazugehörigen Ver-
ordnungen 

R 121,00 € bis 4.204,00 € 

8. Sonstige öffentliche Leistungen nach ar-
beitsschutzrechtlichen Vorschriften, z. B. 
Anordnungen oder Gestattungen 

Z 65,00 €/Stunde, mindestens 
65,00 € 

VII. Überwachungsbedürftige Anlagen   

 Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) 

  

1. Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 BetrSichV  Die Gebühren bemessen sich 
nach der GebVO UM 

 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)   

2. Anordnungen nach § 35 Abs. 1 ProdSG Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

3. Stilllegungs- oder Beseitigungsanordnung 
nach § 35 Abs. 2 ProdSG 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

4. Betriebsuntersagung nach § 35 Abs. 3 
ProdSG 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
136,00 € 

5. Sonstige öffentliche Leistungen nach be-
triebssicherheits- und gefahrstoffrechtli-
chen Vorschriften, z. B. Anordnungen oder 
Gestattungen 

Z 68,00 €/Stunde, mindestens 
68,00 € 

    
VIII. Übermittlung von Umweltinformatio-

nen durch schriftliche Auskünfte oder auf 
sonstigem Wege, z. B. im Rahmen der Ak-
teneinsicht 

Z 70,00 €/Stunde, die ersten 30 
Minuten sind gebührenfrei 

 
 


